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#ST# Bundesratsbeschluss
über

die Allgemeinverbindlicherklärung von Änderungen
des Gesamtarbeitsvertrages für das Schreiner- und Glasergewerbe

der deutschsprachigen Schweiz

(Vom 7.März 1962)

Der Schweizerische Bundesrat

beschl iess t :

Folgende Änderungen des im Anhang zum Bundesratsbeschluss vom 11. Sep-
tember 19611) wiedergegebenen Gesamtarbeitsvertrages für das Schreiner-
und Glasergewerbe der deutschsprachigen Schweiz werden allgemeinverbindlich
erklärt :

Art. 11, Abs. l Ms

Die gemäss Absatz l ab 1.Januar 1962 gültigen Durchschnittsstunden-
löhne werden durch die Gewährung einer weiteren Lohnerhöhung zum Ausgleich
der Teuerung für das Gebiet der Stadt Zürich und der Gemeinde Zollikon um
17 Eappen und für die übrigen Gebiete um 15 Kappen erhöht. Sie betragen
somit: Fr.

Zone I

Zone II

^BBligei,

Schreiner

Glasergewerbe :
Glaser
Angelernte Werkstattarbeiter

II, 435.

. . . 4.27

4 32
. . . 4.04

. . . 4.05
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Zone

Zone

Zone

Zone

Zone

Zone

Zone

III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
X .

Fr.

3 95
3 85
3 75
3 65
8 55
8 45
8 35
3.25

II
Dieser Beschluss tritt am 19.März 1962 in Kraft und gilt bis zum 81. De-

zember 1962.

Bern, den T.März 1962.

° Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,

6299 Der Bundespräs iden t :
P. Chaudet

Der Bundeskanzler :
Ch. Oser
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